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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Anton Friesen und der  
Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/4772 – 

Visaanträge in deutschen Auslandsvertretungen von Drittstaatsangehörigen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Visaanträge können von Nicht-EU-Bürgern an deutschen Auslandsvertretungen 
gestellt werden. Zum einen von Bürgern des dortiges Staates und zum anderen 
auch von Drittstaatsangehörigen, welche sich zum Zeitpunkt der Antragstellung 
dort aufhalten.  

1. Wie viele Visaanträge wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in wel-
chen Auslandsvertretungen von Angehörigen welchen Drittstaates seit 2010 
gestellt (bitte nach Anzahl der Visaanträge, der Auslandsvertretung, Jahres-
scheiben und Staatsangehörigkeit der Antragsteller aufschlüsseln)? 

a) Bei wie vielen Anträgen davon handelte es sich nach Kenntnis der Bun-
desregierung um nationale Visa bzw. Schengen-Visa? 

b) Wie viele Anträge davon wurden nach Kenntnis der Bundesregierung aus 
welchen Gründen abgelehnt (bitte nach Anzahl der abgelehnten Visaan-
träge, der Auslandsvertretung, Jahresscheiben und Staatsangehörigkeit 
der Antragsteller aufschlüsseln)?  

Die Fragen 1 bis 1b werden gemeinsam beantwortet. 

Angaben zur Gesamtzahl der an den einzelnen Auslandsvertretungen gestellten 
Visumanträge hat die Bundesregierung für die Jahre 2010 bis 2017 in folgenden 
Bundestagsdrucksachen veröffentlicht: 

 Für das Jahr 2010: Antwort und Anlage zu Frage 10 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 17/6225; 

 Für das Jahr 2011: Antwort und Anlage zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 17/8823;  

 Für das Jahr 2012: Antwort und Anlage zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 17/12755; 

 Für das Jahr 2013: Antwort und Anlage zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/1212;  
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 Für das Jahr 2014: Antwort und Anlage zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/4765; 

 Für das Jahr 2015: Antwort und Anlage zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/9477; 

 Für das Jahr 2016: Antwort und Anlage zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/11588; 

 Für das Jahr 2017: Antwort und Anlage zu Frage 1 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/2035.  

Zur Zahl der abgelehnten Visumanträge wird auf die oben genannten Veröffent-
lichungen verwiesen. Ablehnungsgründe für Visumanträge werden nicht statis-
tisch erfasst.  

Die Staatsangehörigkeit von Visumantragstellerinnen und -antragstellern wird in 
der Visastatistik des Auswärtigen Amts grundsätzlich ebenfalls nicht erfasst. Eine 
Aufstellung, wie viele Visumanträge von Angehörigen von Drittstaaten an einer 
bestimmten Auslandsvertretung gestellt wurden, kann daher nicht erfolgen.  

Seit 2015 erfolgt allerdings eine gesonderte statistische Erfassung der Zahl der 
erteilten Visa zur Familienzusammenführung an Staatsangehörige der drei Haupt-
herkunftsländer von international Schutzberechtigten: Syrien, Irak und Afghanis-
tan. Seit 2016 wird auch die Zahl der Visa zur Familienzusammenführung an 
Staatsangehörige der Länder Eritrea, Iran und Jemen erfasst. Die Bundesregie-
rung hat die Zahl der erteilten Visa zum Familiennachzug aus den Haupther-
kunftsländern schutzsuchender Personen für die Jahre 2015 bis 2017 in der Ant-
wort zu Frage 9, Anlage b, der Kleinen Anfrage der Fraktion der FDP auf Bun-
destagsdrucksache 19/2060 veröffentlicht. 

Die statistische Auswertung der Gesamtzahl der an den einzelnen Auslandsver-
tretungen gestellten Visumanträge für das Jahr 2018 erfolgt im ersten Quartal 
2019.  
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